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Hygienekonzept zum 
Trainings- und Spielbetrieb auf der Anlage des  

TC Faurndau 
 

• Maßgebend für die Durchführung des Trainings- und Spielbetriebs auf der Anlage des 

TC Faurndau sind die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) sowie die 

Corona-Verordnungen (VO) - insbesondere die CoronaVO Sportwettkämpfe - des 

Landes Baden-Württemberg (B-W) in der jeweils geltenden Fassung. 

 

• Für die Durchführung der WTB-Verbandsspielrunde ergeben sich möglicherweise 

darüberhinausgehende Vorgaben. Diese werden in einem gesonderten 

Hygienekonzept WTB-Verbandsspielrunde geregelt. 

 

• Die von den jeweiligen Inzidenzwerten abhängigen Vorgaben für die Durchführung 

des Trainings- und Spielbetriebs sind in Form einer Matrix als Anlage beigefügt und an 

der Stecktafel ausgehängt.  

 

• Bei COVID-19-typischen Krankheitssymptomen ist eine Teilnahme am Trainings- und 

Spielbetrieb auf der Anlage des TC Faurndau untersagt. Personen, die innerhalb des 

letzten 14 Tage Kontakt mit einer am Coronavirus erkrankten Person hatten, dürfen 

die Anlage nicht betreten. 

 

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss immer zu allen anderen Personen auf der 

Anlage eingehalten werden. Dies gilt auch für den dazugehörigen Parkplatz und den 

direkten Weg zur Anlage. Das Betreten und Verlassen des Platzes erfolgt auf direktem 

Weg. Nachfolgende Spieler dürfen den Platz erst betreten, wenn er vollständig 

geräumt wurde. 
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• Die Dokumentation des Trainings- und Spielbetriebs erfolgt auf den an der Stecktafel 

ausgehängten Listen. Dort sind alle Personen aufzuführen, die am Trainings- und 

Spielbetrieb teilnehmen.  

Das Betreten der Anlage ist für Personen, die die Erhebung der Kontaktdaten 

verweigern, untersagt. 

Die Pflicht zur Erfassung aller teilnehmenden kann beim Trainingsbetrieb entfallen, 

sofern die namentliche Dokumentation durch den/die Trainer/in selbst gewährleistet 

wird und diese dem Verein auf Verlangen für einen Zeitraum von vier Wochen 

nachgereicht werden kann. In diesen Fällen genügt auf der ausgehängten Liste der 

Eintrag des/des Trainers/in. 

 

• Während des Spielbetriebs ist insbesondere beim Seitenwechsel auf die Einhaltung 

des Mindestabstands von 2 Metern zu achten. Sofern gewünscht können 

Spielstandsanzeige, Schleppnetze und Linienbesen vor Gebrauch durch bereit 

gestellte Desinfektionsmittel gereinigt werden.  

 

• Auf den obligatorischen „Hand-Shake“ nach einem Spiel wird verzichtet. 

Körperkontakte sind soweit möglich zu vermeiden. 

 

 

Faurndau, den 26.04.2021 

 

Sportliche Leitung / Jugendleitung und zur Umsetzung des vorliegenden Konzepts 

verantwortliche Personen 

 

 

 

 

Alexander Fischer  Volker Stier   Oliver Gadde  Thomas Gleich 

 


